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Vertragspartner ausgestellten behandelt werden, wenn sie 
ausreichend bescheinigen; daß den Forderungen der jeweili
gen Konvention entsprochen wird.

(3) Für die nach den Konventionsbestimmungen an Bord 
eines Schiffes zu führenden Nachweise über den Umgang mit 
und den Verbleib von Schadstoffen finden die Absätze X und 
2 entsprechende Anwendung.

§134
Beschwerdeverfahren

(1) Beschwerde kann eingelegt werden gegen Entscheidun
gen
— des Seefahrtsamtes gemäß § 9 Ziffern 1 bis 4 und
— der Staatlichen Gewässeraufsicht oder des Staatlichen Am

tes für Atomsicherheit und Strahlenschutz im Zusammen
hang mit der Erteilung oder Verweigerung einer Erlaubnis 
gemäß § 6.

Der von der Entscheidung Betroffene ist darüber zu belehren, 
daß er Beschwerde einlegen kann.

(2) Die Beschwerde ist schriftlich unter Angabe der Gründe 
innerhalb einer Frist von X Woche nach Zugang oder Be
kanntgabe der Entscheidung bei der Stelle einzulegen, die 
die Entscheidung getroffen hat.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Über die Beschwerde ist innerhalb 2 Wochen nach ihrem 
Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht oder 
nicht in vollem Umfang stattgegeben, ist sie bei Entschei
dungen
— des Seefahrtsamtes dem Leiter der Hauptverwaltung des 

Seeverkehrs des Ministeriums für Verkehrswesen,
— der Staatlichen Gewässeraufsicht dem Leiter der Staat

lichen Gewässeraufsicht des Ministeriums für Umwelt
schutz und Wasserwirtschaft,

— des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlen
schutz dem Präsidenten des Staatlichen Amtes für Atom
sicherheit und Strahlenschutz

zur Entscheidung zuzuleiten. Der Einreicher der Beschwerde 
ist darüber zu informieren. Der Leiter der Hauptverwaltung 
des Seeverkehrs des Ministeriums für Verkehrswesen, der 
Leiter der Staatlichen Gewässeraufsicht des Ministeriums für 
Umweltschutz und Wasserwirtschaft bzw. der Präsident des 
Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz ha
ben innerhalb weiterer 2 Wochen endgültig zu entscheiden.

(5) Kann in Ausnahmefällen eine Entscheidung innerhalb 
der Frist nicht-getroffen werden, ist rechtzeitig ein Zwischen
bescheid unter Angabe der Gründe und des voraussichtlichen 
Absehlußtermins zu geben.

(6) Entscheidungen über Beschwerden haben schriftlich zu 
ergehen, sind zu begründen und den Einreichern der Be
schwerde auszuhändigen oder zuzusenden.

(7) Über Beschwerden gegen das Untersagen des Einlaufens, 
des Auslaufens oder der Weiterfahrt eines Schiffes ist unab
hängig von den im Abs. 4 genannten Fristen unverzüglich zu 
entscheiden.

§14
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) als Kapitän

1. entgegen § 5 Abs. 2 Ziff. 2 die geforderten Zeugnisse 
nicht an Bord mitführt;

2. entgegen § 5 Abs. 2 Ziff. 4 die für die Entsorgung des 
Schiffes in einem Hafen vorhandene Aufnahmeein
richtung nicht benutzt;

3. entgegen § 5 Abs. 2 Ziff. 5 zum Einbringen in Gewäs
ser bestimmte Ladung an Bord nimmt, ohne im Be
sitz der gemäß Verkippungskonvention geforderten 
Erlaubnis zu sein;

4. der Meldepflicht gemäß § 5 Abs. 2 Ziff. 6 nicht nach
kommt;

5. den Pflichten gemäß § 5 Abs. 2 Ziff. 7 bei einer von 
seinem Schiff ausgehenden Verschmutzung nicht 
nachkommt;

6. das Seefahrtsamt bei der Wahrnehmung seiner Kon- 
trollaufgaben gemäß § 9 oder die Staatliche Gewäs
seraufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 
§ 11 behindert oder deren Forderungen zur Gewähr
leistung des Umweltschutzes nicht nachkommt;

b) als Verantwortlicher des Reeders oder als Kapitän zu 
einem konventionswidrigen Einleiten oder Elinbringen 
von Schadstoffen in das Offene Meer oder andere See
gewässer auffordert, es vornehmen läßt oder duldet oder 
bei einem erlaubten Einbringen nicht die dafür festge
legten Bedingungen, Auflagen oder Befristungen einhält,

c) als Besatzungsmitglied Schadstoffe konventionswidrig in 
das Offene Meer oder andere Seegewässer einleitet oder 
einbringt,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis 500 M 
belegt werden.

(2) Eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M kann ausgesprochen 
werden, wenn
1. durch eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit gemäß Abs. 1 

das gesellschaftliche Interesse zur Reinhaltung des Meeres 
und der Meeresumwelt grob mißachtet wurde oder

2. eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit gemäß Abs. 1 aus 
Vorteilsstreben oder wiederholt innerhalb von 2 Jahren 
begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet wurde.

(3) Eine Ordnungsstrafe bis 10 000 M kann ausgesprochen 
werden, wenn durch eine Ordnungswidrigkeit gemäß Abs. 1 
ein großer Schaden an der Meeresumwelt verursacht wurde 
oder hätte verursacht werden können oder eine erhebliche 
Verschmutzung des Meeres und der Meeresumwelt eingetreten 
ist.

(4) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
dem Direktor des Seefahrtsamtes und dem Leiter der Staat
lichen Gewässeraufsicht.

(5) Für die Durchführung von Ordnungsstrafverfahren und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101).

§15
Folgebestimmungen

Folgebestimmungen zu dieser Verordnung erlassen der Mi
nister für Verkehrswesen und der Minister für Umweltschutz 
und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit den Leitern der 
zuständigen zentralen Staatsorgane.

§16
Übergangsbestimmung

Das Mitführen des im § 5 Abs. 2 Ziff. 2 genannten Inter
nationalen Zeugnisses über die Verhütung der Verschmutzung 
durch Abwasser (1973) wird erst dann verlangt, wenn die An- • 
läge IV der MARPOL-Konvention in Kraft getreten ist.

*

§17

Schlußbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 1. November 1988 in Kraft.

(2) Gleichzeitig wird die Verordnung vom 11. März 1982 zur


